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Gestützt auf eine beeindruckende Bilanz der Entwicklung der 
DDR hat der XI. Parteitag der SED die neuen Aufgaben fest
gelegt, die zur weiteren Verwirklichung des vom IX. Partei
tag 1976 beschlossenen Programms zu erfüllen sind und bis 
zum Jahre 1990 und darüber hinaus reichen. Sie sind auf die 
Fortsetzung der bewährten, von allen sozialistischen Ländern 
getragenen und von ihnen gemeinsam betriebenen Politik der 
Sicherung des Friedens durch reale Schritte auf dem Wege der 
Abrüstung und für die Durchsetzung friedlicher Koexistenz 
und nutzbringender Kooperation in den internationalen Be
ziehungen, auf die weitere Festigung der Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern 
sowie auf die zielstrebige Weiterführung des Kurses der 
Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik, auf die Beschleunigung des Wachstums der ökonomi
schen Leistungskraft der Volkswirtschaft und die kontinuier
liche Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus der Menschen gerichtet.

Mit der umfassenden Entwicklung und Einführung der 
Schlüsseltechnologien in der gesamten Breite der Industrie 
und auch in der Landwirtschaft leitete der Parteitag eine 
neue Stufe der Verbindung von Wissenschaft und Technik mit 
den Vorzügen des Sozialismus in unserem Lande ein, durch 
die sich die Intensivierung der gesamten Volkswirtschaft wei
ter beschleunigt. Durch die damit verbundene Erneuerung der 
Produktionsgrundfonds wird der ökonomische Leistungsan
stieg auf eine qualitativ neue Basis gestellt. Die umfassende 
Einführung moderner Technologien, die Entwicklung und der 
Einsatz neuer Werkstoffe sind mit einem zunehmenden 
Tempo der Entwicklung der Produktivkräfte, des Aüsbaus 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse und der Entwick
lung der sozialen Beziehungen der Menschen verbunden.

In der Kontinuität unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
werden zunehmende Dynamik der ökonomischen, sozialen 
und geistig-kulturellen Prozesse, ihre wachsende Verflech
tung und die Notwendigkeit ihrer Beherrschung und bewuß
ten Gestaltung zu einem entscheidenden Merkmal. Leitung 
und Gestaltung dieser vielfältig miteinander verflochtenen 
Prozesse erfordern auch eine neue Stufe der .schöpferischen 
Aktivität der Menschen, ihrer Initiative, ihres Zusammen
wirkens im Interesse des gesellschaftlichen Fortschritts, er
fordern die Entfaltung und den effektiven Einsatz der Trieb
kräfte der sozialistischen Gesellschaft, die vor allem in der 
Aktivität der Menschen, in ihrem bewußten persönlichen und 
kollektiven Schöpfertum liegen. Höhere und anders geartete 
Anforderungen werden an Wissen, Können und Leistungs
bereitschaft der Menschen, an die Koordinierung ihrer Akti
vitäten, damit aber zugleich an die staatliche Leitung der Ge
sellschaft, ihre Funktionsweise und an die Gestaltung und 
Anwendung des Rechts gestellt.

Die Staats- und Rechtswissenschaft ist gemeinsam mit al
len anderen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen auf
gefordert, zur Ausarbeitung der staatlichen und rechtlichen 
Mittel, mit denen diesen neuen Anforderungen Rechnung ge
tragen werden muß, Ihren Beitrag zu leisten. Dabei kann sie 
sich auch auf die Ergebnisse der staats- und rechtswissen
schaftlichen Konferenz vom 26. und 27. Juni 1985 stützen, 
deren Auswertung bereits in der Vorbereitungsphase des 
XI. Parteitages begonnen hat.

Wenn einige Schwerpunktaufgaben und Hauptrichtungen 
der staats- und rechtswissenschaftlichen Forschung nach dem 
XI. Parteitag näher charakterisiert werden sollen, dann ist 
zunächst das übergreifende Ziel aller Arbeiten die Entwick
lung der schöpferischen Aktivität der Menschen, ihrer Lei
stungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, der Stimulierung

und effektiven Koordinierung ihrer Initiativen im Interesse 
der Beschleunigung des ökonomischen und sozialen Fort
schritts, des Wachstums der internationalen Ausstrahlungs
kraft des Sozialismus und der Sicherung des Friedens als der 
wichtigsten Frage unserer Zeit.

Durchsetzung der Friedenspolitik
der sozialistischen Staaten — rechtliche Ausgestaltung
einer internationalen Friedensordnung

Ein wichtiger Komplex von Aufgaben gruppiert sich um die 
Frage, wie die Staats- und Rechtswissenschaft noch wirk
samer dazu beitragen kann, die Friedenspolitik der soziali
stischen Staaten international durchzusetzen und die inter
nationale Öffentlichkeit noch stärker für diese Friedenspolitik 
und ihre Verwirklichung zu gewinnen.

Das ist nicht nur eine Frage der Auslandspropaganda, ob
wohl auch auf diesem Gebiet die Arbeit noch wirksamer ent
wickelt werden muß. Der Humanismus der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnung, ihr demokratischer Inhalt, ihre 
Werte und Errungenschaften, die vor allem in der Verwirk
lichung der politischen, ökonomischen, sozialen und kulturel
len Bedürfnisse des Menschen, in der Gewährleistung und 
Verwirklichung umfassender politischer, ökonomischer und 
sozialer Rechte, der Organisierung und Förderung der Mit
wirkung der Bürger an der Leitung der gesellschaftlichen An
gelegenheiten zum Ausdruck kommen, sollten in verstärktem 
Maße Gegenstand analytischer und überzeugender Darstel
lungen sein.

Es ist dies aber zugleich auch eine Frage der wissenschaft
lichen Ausarbeitung und Begründung weiterer Vorstellungen 
darüber, wie eine internationale Friedensordnung auch in 
ihrer rechtlichen Substanz ausgestaltet werden kann, die auf 
den Prinzipien der friedlichen Koexistenz beruht und deren 
Ziel nutzbringende gleichberechtigte Kooperation aller Staa
ten zur gemeinsamen Lösung globaler Menschheitsprobleme 
ist. Natürlich stehen dabei die Abwendung eines Kernwaffen
krieges, der Übergang zu realen Abrüstungsschritten ent
sprechend dem umfassenden Programm der Sowjetunion vom 
15. Januar 1986, das von allen Staaten des Warschauer Ver
trages unterstützt wird, und die Verhinderung der Militari
sierung des Weltraumes im Vordergrund.

Aber friedliche Koexistenz ist bekanntlich nicht nur die 
Abwendung von Krieg und die Beseitigung der Waffenarse
nale, sondern fruchtbare und den Völkern Nutzen bringende 
Kooperation. Deshalb scheint es notwendig, daß konkrete und 
realisierbare Vorstellungen darüber entwickelt werden, wie 
auf ausgewählten Gebieten wichtiger globaler oder regiona
ler Probleme, z. B. der friedlichen Nutzung des Weltraumes, 
des Umweltschutzes, des Umgangs mit den Rohstoffreser
ven, des Ernährungsproblems, und in anderen Fragen eine 
nützliche internationale Kooperation entwickelt werden kann, 
die von der Achtung der Souveränität und der Gleichberech
tigung aller Staaten, von den Prinzipien der friedlichen Ko
existenz getragen ist. Beispiele der jüngsten Vergangenheit 
sollten hier aufgegriffen und zielstrebig weiter ausgearbeitet 
werden. Dazu gehören auch die rechtlichen Fragen, die mit 
dem Angebot der sozialistischen Länder verbunden sind, der 
internationalen wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 
globalen Charakter zu verleihen.

Natürlich ist hier in erster Linie das Völkerrecht ange
sprochen, aber auch traditionell innerstaatliche Rechtszweige 
können hier in zunehmendem Maße international wirksam 
werden. Solche internationalen Gremien wie die Weltgesund
heitsorganisation und andere Einrichtungen der UNESCO


